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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz zur Änderung des Landesjustiz
kostengesetzes und anderer Gesetze*)

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 15. 
Januar 1993 �GBl. S. 109, ber. S. 244), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Februar 2011 �GBl. 
S. 43, 45), �ird �ie folgt geändert: 

1. § 10 �ird �ie folgt geändert:

a) In Absatz 1 �erden nach dem Wort »Notare« die 
Wörter »nach § 1 des Landesgesetzes über die frei-
�illige Gerichtsbarkeit« eingefügt. 

b) Absatz 2 �ird �ie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Buchstabe b �ird nach der Angabe 
»§ 11« die Angabe »Abs. 1« gestrichen.

bb) In Satz 3 �erden die Wörter »§ 11 Absatz 2 
und« gestrichen.

*)  Artikel 1 Nummer 1 bis 4 und Artikel 10 dienen der Umsetzung der 
Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 12. Februar 2008 betreffend die 
indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital (ABl. L 46 vom 
21. Februar 2008, S. 11) beziehungsweise ihrer Vorgängerregelung, 
der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend 
die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital (ABl. L 249 
vom 3. Oktober 1969, S. 25), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006/98/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 
20. Dezember 2006, S. 129). Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a und b 
dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36).
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Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichts-
verfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen  

der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit vom 16. Dezember 1975 �GBl. S. 868), zu-
letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 29. Juli 
2010 �GBl. S. 555, 564), �ird �ie folgt geändert:

1. § 2 �ird �ie folgt geändert:

 In Absatz 2 Satz 3 �ird das Wort »geschlossenen« ge-
strichen.

2. § 21 �ird �ie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 �ird �ie folgt gefasst:

 »Berufsrichter, Handelsrichter, Vertreter der Staats-
an�altschaft und �rkundsbeamte der Geschäfts-
stelle tragen in den zur Verhandlung oder zur Ver-
kündung einer Entscheidung bestimmten Sitzungen 
eine Amtstracht, sofern nicht im Einzelfall nach 
Auffassung des Gerichts das Interesse an der 
Rechtsfindung eine andere Regelung gebietet.«

b) Absatz 2 Nummer 3 �ird �ie folgt gefasst: 

 »3. die Art und Ausgestaltung der Amtstracht be-
stimmen.«

c) Absatz 3 �ird �ie folgt gefasst:

 »�3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch in Verfahren 
vor den Gerichten in An�altssachen, den Richter-
dienstgerichten so�ie in Verfahren, die nach der 
Bundesnotarordnung oder dem Steuerberatungsge-
setz dem Land- oder Oberlandesgericht zuge�ie-
sen sind, und erfassen in diesen Verfahren auch eh-
renamtliche Richter.«

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
der Ver�altungsgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Ver�altungsgerichtsord-
nung vom 14. Oktober 2008 �GBl. S. 343, 356), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. Februar 
2011 �GBl. S. 43, 46), �ird �ie folgt geändert: 

Nach § 6 �ird folgender § 6 a eingefügt:

»§ 6 a

�1) Berufsrichter und �rkundsbeamte der Geschäftsstelle 
tragen in den zur Verhandlung oder zur Verkündung 
 einer Entscheidung bestimmten Sitzungen eine Amts-
tracht, sofern nicht im Einzelfall nach Auffassung des 
Gerichts das Interesse an der Rechtsfindung eine andere 
Regelung gebietet. Bei anderen richterlichen Handlun-
gen so�ie bei Verhandlungen außerhalb des Sitzungs-
saales ist die Amtstracht zu tragen, �enn dies mit Rück-
sicht auf das Ansehen der Rechts�flege angemessen 
erscheint; die Entscheidung hierüber trifft das Gericht.

2. § 11 �ird �ie folgt geändert: 

a) Absatz 1 �ird �ie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung »�1)« �ird gestrichen.

bb) In Satz 1 �erden die Wörter »vorbehaltlich 
Satz 2« gestrichen.

cc) Satz 2 �ird aufgehoben.

b) § 11 Absatz 2 �ird aufgehoben. 

3. § 12 �ird �ie folgt geändert:

 In Absatz 7 Satz 1 Buchstabe a �ird das Komma nach 
dem Wort »Genossenschaft« durch das Wort »und« er-
setzt; die Wörter »und von Verträgen nach § 15 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die nicht im Zusammenhang mit einer Erhö-
hung des Ka�itals der er�erbenden Gesellschaft ste-
hen,« �erden gestrichen. 

4. In § 14 Satz 1 �erden die Wörter »Gebühren, Aus-
lagen und Auf�andsentschädigungen und« durch die 
Wörter »Gebühren und Auslagen so�ie« ersetzt.

5. Das Gebührenverzeichnis �Anlage zu § 1 Absatz 2) 
�ird �ie folgt geändert:

a) In Nummer 4.1 �ird die Zahl »50« durch die Zahl 
»75« ersetzt.

b) Nach Nummer 4.3 �erden folgende Nummern ein-
gefügt:

 Nr. Gegenstand Gebühr Euro

 »4.4  Zurück�eisung eines Antrags nach  
Nr. 4.1 oder 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 4.5  Eintragung eines vorübergehend tätigen  
Verhandlungsdolmetschers oder �rkunden- 
übersetzers nach § 15 a AGGVG. . . . . . . . . . . . .  25«.

c) Es �erden folgende Nummern 7 bis 7.4 angefügt:

 Nr. Gegenstand Gebühr Euro

 »7  Notare im Sinne von § 3 der Bundesnotar- 
ordnung �BNotO)

 7.1  Bestellung zum Notar gemäß §§ 6, 6 b  
und 12 BNotO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600

  Anmerkung:

  § 3 JVKostO findet keine An�endung.

 7.2  Ablehnung des Antrags auf Bestellung  
zum Notar im Sinne von § 3 BNotO . . . . . . . . . . .  150

 7.3  Bestellung eines Vertreters gemäß § 39  
Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BNotO oder  
Änderung einer bereits erfolgten Bestellung  . . . . . 25

 7.4  Bestellung eines ständigen Vertreters gemäß  
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 BNotO  
oder Änderung einer bereits erfolgten  

Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50«.
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gen so�ie bei Verhandlungen außerhalb des Sitzungssaa-
les ist die Amtstracht zu tragen, �enn dies mit Rücksicht 
auf das Ansehen der Rechts�flege angemessen erscheint; 
die Entscheidung hierüber trifft das Gericht.

�2) Das Justizministerium kann durch Rechtsverordnung 

1. die Ver�flichtung nach Absatz 1 auf andere �ersonen 
ausdehnen, die befugt sind, als Bevollmächtigte oder 
Beistände vor Gericht aufzutreten,

2. Ausnahmen von der Ver�flichtung nach Absatz 1 zu-
lassen und

3. die Art und Ausgestaltung der Amtstracht bestim-
men.«

Artikel 6

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
der Finanzgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung 
vom 29. März 1966 �GBl. S. 49), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 �GBl. 
S. 580), �ird �ie folgt geändert:

Nach § 4 �ird folgender § 5 eingefügt:

»§ 5

�1) Berufsrichter und �rkundsbeamte der Geschäftsstelle 
tragen in den zur Verhandlung oder zur Verkündung  
einer Entscheidung bestimmten Sitzungen eine Amts-
tracht, sofern nicht im Einzelfall nach Auffassung des 
Gerichts das Interesse an der Rechtsfindung eine andere 
Regelung gebietet. Bei anderen richterlichen Handlun-
gen so�ie bei Verhandlungen außerhalb des Sitzungs-
saales ist die Amtstracht zu tragen, �enn dies mit Rück-
sicht auf das Ansehen der Rechts�flege angemessen 
erscheint; die Entscheidung hierüber trifft das Gericht.

�2) Das Justizministerium kann durch Rechtsverordnung 

1. die Ver�flichtung nach Absatz 1 auf andere �ersonen 
ausdehnen, die befugt sind, als Bevollmächtigte oder 
Beistände vor Gericht aufzutreten,

2. Ausnahmen von der Ver�flichtung nach Absatz 1 zu-
lassen und

3. die Art und Ausgestaltung der Amtstracht bestim-
men.«

Artikel 7

Änderung des Gesetzes zur Reform des Notariats- und 
Grundbuch�esens in Baden-Württemberg

Artikel 19 Absatz 1 des Gesetzes zur Reform des No-
tariats- und Grundbuch�esens in Baden-Württemberg 
vom 29. Juli 2010 �GBl. S. 555, 564) �ird �ie folgt ge-
fasst:

»�1) Die Artikel 1, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16 und 17 treten 
am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Die Artikel 2, 4, 
5, 6, 7, 9, 10 Nummer 1, Artikel 14 und 18 treten am  
1. Januar 2018 in Kraft. Artikel 10 Nummer 2 bis 4 tritt 
am 17. Dezember 2011 in Kraft.«

�2) Das Justizministerium kann durch Rechtsverordnung 

1. die Ver�flichtung nach Absatz 1 auf andere �ersonen 
ausdehnen, die befugt sind, als Bevollmächtigte oder 
Beistände vor Gericht aufzutreten,

2. Ausnahmen von der Ver�flichtung nach Absatz 1 zu-
lassen und

3. die Art und Ausgestaltung der Amtstracht bestim-
men.«

Artikel 4

Änderung des Ausführungsgesetzes  
zum Sozialgerichtsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz vom 
21. Dezember 1953 �GBl. S. 235), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. März 1995 �GBl. S. 294), 
�ird �ie folgt geändert:

Nach § 8 �ird folgender § 9 eingefügt:

»§ 9

�1) Berufsrichter und �rkundsbeamte der Geschäftsstelle 
tragen in den zur Verhandlung oder zur Verkündung  
einer Entscheidung bestimmten Sitzungen eine Amts-
tracht, sofern nicht im Einzelfall nach Auffassung des 
Gerichts das Interesse an der Rechtsfindung eine andere 
Regelung gebietet. Bei anderen richterlichen Handlun-
gen so�ie bei Verhandlungen außerhalb des Sitzungs-
saales ist die Amtstracht zu tragen, �enn dies mit Rück-
sicht auf das Ansehen der Rechts�flege angemessen 
erscheint; die Entscheidung hierüber trifft das Gericht.

�2) Das Justizministerium kann durch Rechtsverordnung 

1. die Ver�flichtung nach Absatz 1 auf andere �ersonen 
ausdehnen, die befugt sind, als Bevollmächtigte oder 
Beistände vor Gericht aufzutreten,

2. Ausnahmen von der Ver�flichtung nach Absatz 1 zu-
lassen und

3. die Art und Ausgestaltung der Amtstracht bestim-
men.«

Artikel 5

Änderung des Gesetzes über die Gerichte  
in Arbeitssachen

Das Gesetz über die Gerichte in Arbeitssachen vom  
11. A�ril 1972 �GBl. S. 134) �ird �ie folgt geändert: 

Nach § 3 �ird folgender § 3 a eingefügt:

»§ 3 a

�1) Berufsrichter und �rkundsbeamte der Geschäftsstelle 
tragen in den zur Verhandlung oder zur Verkündung  
einer Entscheidung bestimmten Sitzungen eine Amts-
tracht, sofern nicht im Einzelfall nach Auffassung des 
Gerichts das Interesse an der Rechtsfindung eine andere 
Regelung gebietet. Bei anderen richterlichen Handlun-

49836_GBl_21_2011.indd   547 14.12.11   11:07



548 GBl. vom 16. Dezember 2011 Nr. 21

1. die Beurkundung der Abtretung oder der Ver�fändung 
von Geschäftsanteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung oder der Bestellung eines Nieß-
brauchs daran so�ie für die Beurkundung einer Ver-
einbarung, durch die eine dahingehende Ver�flichtung 
begründet �ird, es sei denn, ein solcher Vorgang dient 
der Erhöhung des Ka�itals der er�erbenden Gesell-
schaft,

2. die Beurkundung einer �m�andlung, die nicht zu  
einer Erhöhung des Ka�itals der übernehmenden oder 
form�echselnden Gesellschaft führt,

3. die Beurkundung von Verzichtserklärungen nach § 8 
Absatz 3 Satz 2, § 9 Absatz 3, § 12 Absatz 3, § 16 Ab-
satz 2 Satz 2, § 30 Absatz 2 Satz 3, § 125 Satz 1, § 127 
Satz 2, §§ 135, 176, 177, 192 Absatz 3 Satz 2 und 
§ 198 Absatz 3 des �m�andlungsgesetzes, 

das bisher für diese Beurkundungen maßgebliche Recht 
�eiter anzu�enden.

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches  

Sozialgesetzbuch und des Gesetzes zur  
Ausführung des Zwölften Buches  

Sozialgesetzbuch

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Z�eiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Gesetz zur Ausführung des Z�eiten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 14. Dezember 2004 �GBl. S. 907), zu-
letzt geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom  

Artikel 8

Änderung des Baden-Württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch �AGBGB)

Das Baden-Württembergische Ausführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch vom 26. November 1974 �GBl. 
S. 498), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2010 �GBl. S. 555, 562), �ird �ie folgt ge-
ändert:

1. § 1 Absatz 1 �ird �ie folgt geändert:

 Im Klammerzusatz �ird nach der Angabe »§ 43« die 
Angabe »Absatz 1 und 4« gestrichen.

2. § 2 �ird �ie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung »�1)« �ird gestrichen.

b) Absatz 2 �ird aufgehoben.

Artikel 9

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
der Insolvenzordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 
16. Juli 1998 �GBl. S. 436), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 21 der Verordnung vom 25. A�ril 2007 �GBl. S. 252, 
254), �ird �ie folgt geändert:

In § 1 Absatz 2 Nummer 1 �erden die Wörter »im Sinne 
von § 3 Nr. 8 des Rechtsberatungsgesetzes« durch die 
Wörter »im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 4 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes« ersetzt.

Artikel 10

Schlussvorschriften

§ 1

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt Artikel 4 § 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Landesjustizkostengesetzes und des Lan-
desgesetzes über die frei�illige Gerichtsbarkeit vom  
28. Juli 2005 �GBl. S. 580) außer Kraft.

§ 2

Übergangsvorschrift zur Änderung  
des Landesjustizkostengesetzes

�1) Die Staatskasse erhält keinen Anteil an den seit dem 
1. Juni 2002 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ent-
standenen notariellen Beurkundungsgebühren in gesell-
schaftsrechtlichen Angelegenheiten, die auf Grund z�in-
gender gesellschaftsrechtlicher Vorgaben der notariellen 
Beurkundung bedurften. So�eit diese Gebühren zur 
Staatskasse erhoben �urden, �erden sie unbeschadet der 
bisherigen Regelung der Gebührengläubigerschaft den 
Notaren vollständig überlassen. 

�2) Ab�eichend von Absatz 1 ist auf die bis zum 31. De-
zember 2008 entstandenen Gebühren für
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5. § 4 b �ird § 6.

6. Der neue § 6 �ird �ie folgt geändert:

a) Absatz 2 �ird �ie folgt geändert:

aa) In Satz 1 �ird das Wort »Wirtschaftsministe-
rium« durch die Wörter »Finanz- und Wirt-
schaftsministerium« ersetzt und die Wörter 
»im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium« gestrichen. 

bb) In Satz 2 �ird das Wort »Finanzministerium« 
durch die Wörter »Finanz- und Wirtschaftsmi-
nisterium« ersetzt.

b) In Absatz 6 �erden die Wörter »Ministerium für 
Arbeit und Soziales« durch das Wort »Sozialminis-
terium« und die Angabe »§ 4 a« durch die Angabe 
»§ 5« ersetzt.

7. Nach § 6 �erden folgende §§ 7 bis 9 eingefügt:

»§ 7

Zuständige Stellen für Leistungen für Bildung  
und Teilhabe

 Zuständige Stellen für die Ge�ährung von Leistungen 
für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG sind die 
Stadt- und Landkreise. Sie führen die Aufgabe als �ei-
sungsfreie �flichtaufgabe durch. 

§ 8

Aufsicht

 Die zuständigen Stellen nach § 7 unterliegen der 
Rechtsaufsicht. Die Rechtsaufsicht führen das Regie-
rungs�räsidium als obere Rechtsaufsichtsbehörde und 
das Sozialministerium als oberste Rechtsaufsichtsbe-
hörde.

§ 9 

Heranziehung kreisangehöriger Gemeinden

 Für die zuständigen Stellen nach § 7 gelten die §§ 2 
und 3 ents�rechend.« 

8. Der bisherige § 5 �ird § 10.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Z�ölften Buches Sozialgesetzbuch

Das Gesetz zur Ausführung des Z�ölften Buches Sozial-
gesetzbuch vom 1. Juli 2004 �GBl. S. 469, 534) �ird �ie 
folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 �ird die Angabe »vom 27. Dezember 
2003 �BGBl. I S. 3022, 3025)« gestrichen.

2. § 7 �ird �ie folgt gefasst: 

25. A�ril 2007 �GBl. S. 252, 254), �ird �ie folgt geän-
dert:

1. Die Überschrift �ird �ie folgt gefasst:

 »Gesetz zur Ausführung des Z�eiten Buches Sozial-
gesetzbuch und zur Ausführung der Aufgaben nach 
§ 6 b des Bundeskindergeldgesetzes �AGSGB II)«.

2. § 4 �ird �ie folgt geändert:

a) Absatz 1 �ird �ie folgt geändert:

aa) In Satz 1 �erden die Wörter »nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB II und die nach § 6 a SGB II 
zugelassenen kommunalen Träger« gestrichen.

bb) In Satz 2 �erden die Wörter »Ministerium für 
Arbeit und Soziales« durch das Wort »Sozial-
ministerium« ersetzt.

b) Absatz 2 �ird �ie folgt gefasst:

 »�2) Das Sozialministerium ist zuständige oberste 
Landesbehörde im Sinne von § 47 Absatz 2 SGB II 
und § 48 Absatz 1 SGB II.«

c) In Absatz 3 �ird das Wort »Arbeitsgemeinschaf-
ten« durch die Wörter »gemeinsame Einrichtun-
gen« ersetzt.

3. § 4 a �ird § 5.

4. Der neue § 5 �ird �ie folgt gefasst:

»§ 5

Weitergabe der Erstattungsleistungen des Bundes

 �1) Das Land leitet die vom Bund nach § 46 Absatz 5 
bis 8 SGB II an das Land zu leistenden Erstattungen 
an die Stadt- und Landkreise �eiter. Die Weiterleitung 
erfolgt nach den tatsächlich ausgezahlten Nettoleis-
tungen für �nterkunft und Heizung. Hierzu melden 
die Stadt- und Landkreise ihre tatsächlichen Nettoaus-
gaben monatlich über die Regierungs�räsidien dem 
Sozialministerium. Auf der Grundlage der ge meldeten 
Daten ruft das Land nach § 46 Absatz 8 SGB II den 
Erstattungsbetrag beim Bund ab. 

 �2) Das Land ermittelt die Gesamtausgaben für die 
Leistungen nach § 28 SGB II so�ie nach § 6 b des 
Bundeskindergeldgesetzes �BKGG) zum 31. März des 
Folgejahres und teilt diese dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales mit. Hierzu melden die  
Stadt- und Landkreise ihre tatsächlich ausgezahlten 
Netto leis tungen nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG 
monatlich über die Regierungs�räsidien dem Sozial-
ministerium. Die Meldungen dürfen nur Ausgaben 
umfassen, die begründet und belegt sind und den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und S�arsamkeit 
ents�rechen.

 �3) Das Land regelt das Verfahren für die Weiterlei-
tung der Erstattungsleistungen und für die Meldungen 
nach den Absätzen 1 und 2 in Abstimmung mit dem 
Landkreistag Baden-Württemberg und dem Städtetag 
Baden-Württemberg.« 
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§ 2

Abgabe von Vorgängen

Für die Abgabe von Vorgängen findet § 22 des Le-
bens�artnerschaftsgesetzes in der am 1. Januar 2009 gel-
tenden Fassung An�endung.

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes  
für BadenWürttemberg

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 1. August 1983 �GBl. S. 397), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2010 �GBl. S. 1059), �ird �ie 
folgt geändert:

§ 5 �ird �ie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut �ird Absatz 1.

2. Es �ird folgender Absatz 2 angefügt:

 »�2) Die Grundschule berät die Erziehungsberechtig-
ten, �elche der auf ihr aufbauenden Schularten für das 
Kind geeignet ist. Hierbei �erden neben dem Leis-
tungsstand auch die soziale und �sychische Reife so-
�ie das Ent�icklungs�otenzial der Kinder betrachtet. 
Es �ird über die möglichen Angebote aufgeklärt und 
die Aus�irkungen der Entscheidung der Eltern �er-
den dargelegt. Die Einschätzung, �elche Schulart dem 
Lernstand und Ent�icklungs�otenzial des Kindes am 

»§ 7

Verteilung der Ausgleichsleistungen des Bundes  
für die Grundsicherung im Alter und bei  

Erwerbsminderung

 Die dem Land für die Grundsicherung im Alter und 
bei Er�erbsminderung zufließenden Bundesmittel 
nach § 46 a SGB XII �erden an die örtlichen Träger 
der Sozialhilfe �eitergeleitet. Die Verteilung auf die 
örtlichen Träger der Sozialhilfe erfolgt ents�rechend 
ihrem je�eiligen Anteil an den Nettoausgaben für die 
Grundsicherung im Alter und bei Er�erbsminderung 
des Vorvorjahres. Nettoausgaben nach Satz 2 sind die 
vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg er-
mittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gut-
achterkosten.« 

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in 
Kraft. Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a tritt mit Wirkung 
vom 12. Mai 2011 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes  
zur Ausführung des  

Lebens partnerschaftsgesetzes

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

§ 1

Aufhebung des Gesetzes zur Ausführung  
des Lebenspartnerschaftsgesetzes

Das Gesetz zur Ausführung des Lebens�artnerschaftsge-
setzes vom 20. Juni 2002 �GBl. S. 205), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juni 2009 �GBl. S. 245), �ird auf-
gehoben.
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 2. § 6 Absatz 2 �ird �ie folgt gefasst:

 »�2) Die Förderung kann auch von der Teilnahme an 
Gemeinschaftseinrichtungen der Land�irtschaft �§ 4 
Absatz 4) so�ie an Zusammenschlüssen im Sinne von

1. § 1 des Marktstrukturgesetzes in der Fassung vom 
26. Se�tember 1990 �BGBl. I S. 2135), zuletzt  
geändert durch Artikel 197 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 �BGBl. I S. 2407, 2431),

2. § 15 des Bundes�aldgesetzes vom 2. Mai 1975 
�BGBl. I S. 1037) oder

3. Artikel 122 der Verordnung �EG) Nr. 1234/2007 
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine ge-
meinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte land�irtschaft-
liche Erzeugnisse �Verordnung über die einheit-
liche GMO) �ABl. L 299 vom 16. November 
2007, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung 
�EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 
�ABl. L 154 vom 17. Juni 2009, S. 1)

 in der je�eils geltenden Fassung abhängig gemacht 
�erden, �enn dies für den Betrieb zumutbar und für 
das erstrebte Ent�icklungsziel z�eckmäßig er-
scheint.«

 3. § 13 Absatz 4 Nummer 2 �ird �ie folgt gefasst:

»2.  sie und ihre Mitglieder dürfen �eder ein Zusam-
menschluss im Sinne des Marktstrukturgesetzes 
noch eine Erzeugerorganisation nach der Ver-
ordnung �EG) Nr. 1234/2007 in der je�eils gel-
tenden Fassung sein;«.

 4. In § 16 a Absatz 2 �ird das Wort ,,Richtlinien« durch 
das Wort »Ver�altungsvorschriften« ersetzt. 

 5. § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 �ird �ie folgt ge-
fasst:

»3.  der Naturhaushalt, die Lebensstätten von gefähr-
deten Tier- und �flanzenarten, naturschutzfach-
lich hoch�ertiges Dauergrünland oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt �ürden,«.

 6. § 25 a �ird �ie folgt gefasst:

»§ 25 a

Weihnachtsbaumkulturen,  
Kurzumtriebsplantagen

 �1) § 25 Absatz 1 und 2 gilt ents�rechend für die An-
lage von Weihnachtsbaumkulturen und Kulturen zur 
Ge�innung von Schmuck- und Zierreisig

1. auf Flächen von mehr als 20 Ar,

2. auf kleineren Flächen auch dann, �enn die �flan-
zen einer Weihnachtsbaumkultur eine Höhe von  
3 m, die �flanzen einer Kultur zur Ge�innung 
von Schmuck- und Zierreisig eine Höhe von 6 m 
überschreiten.

 �2) § 25 Absatz 1 und 2 gilt ents�rechend für die An-
lage von Kurzumtriebs�lantagen

meisten ents�richt, obliegt danach den Erziehungsbe-
rechtigten. Sie treffen für ihr Kind die Entscheidung 
über die auf der Grundschule aufbauende Schulart.«

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

 Gesetz zur Änderung des Landwirt 
 schafts und Landeskulturgesetzes

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Land�irtschafts-  
und Landeskulturgesetzes

Das Land�irtschafts- und Landeskulturgesetz vom  
14. März 1972 �GBl. S. 74), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 30. November 2010 �GBl. S. 989, 
993), �ird �ie folgt geändert:

 1. § 4 �ird folgender Absatz 5 angefügt:

 »�5) Dauergrünland im Sinne dieses Gesetzes sind 
Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise 
�Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen 
Grünfutter�flanzen genutzt �erden und mindestens 
fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des 
land�irtschaftlichen Betriebs �aren. Zu diesem 
Z�eck sind ›Gras oder andere Grünfutter�flanzen‹ 
alle Grünfutter�flanzen, die herkömmlicher�eise in 
natürlichem Grünland anzutreffen oder normaler�eise 
Teil von Saatgutmischungen für Grünland �Wiesen 
und Weiden) sind. Der Anbau verschiedener Grün-
futter�flanzen �auch mehrjährig) innerhalb von fünf 
Jahren ist kein Dauergrünland gemäß Satz 1 und 2.«
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 8. Nach § 27 �ird folgender § 27 a eingefügt:

»§ 27 a

Schutz von Dauergrünland

 �1) Dauergrünland darf unbeschadet der Absätze 2 
und 3 bis zum 31. Dezember 2015 nicht in Ackerland 
oder eine sonstige land�irtschaftliche Nutzung um-
ge�andelt �erden. Dauergrünland, das z�ischen 
dem 1. Juli 2011 und dem 17. Dezember 2011 umge-
�andelt �urde, muss bis zum 15. August 2012, s�ä-
testens jedoch unmittelbar nach der Ernte einer zu 
diesem Zeit�unkt auf der Fläche stehenden einjähri-
gen Hau�tkultur, �iederhergestellt �erden; Absatz 2 
gilt hierbei ents�rechend.

 �2) Die untere Land�irtschaftsbehörde kann im Ein-
zelfall auf schriftlichen Antrag eine Ausnahme vom 
Verbot des Absatzes 1 zulassen, �enn

1. der Verlust des Dauergrünlands durch die �m-
�andlung einer bisher nicht als Grünland genutz-
ten land�irtschaftlich genutzten Fläche in Dauer-
grünland im naturräumlichen Zusammenhang 
dauerhaft ausgeglichen �ird, 

2. über�iegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit dies erfordern oder

3. das Verbot im Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung führen �ürde.

 Die Ausnahme kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen �erden. Bei Bodenordnungsverfahren nach 
dem Flurbereinigungsgesetz �ird die Ausnahme 
nach Satz 1 Nummer 1 durch die �langenehmigung 
ersetzt. Eine Ausnahme nach Satz 1 ist bei Vorliegen 
einer Genehmigung nach § 25 a nicht erforderlich.

 �3) Nicht als �m�andlung gilt 

1. die Wiederaufnahme einer früheren land- oder 
forst�irtschaftlichen Bodennutzung, die auf Grund 
vertraglicher Vereinbarungen mit dem Land, mit 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder auf 
Grund der Teilnahme an öffentlichen �rogram-
men zu Be�irtschaftungsbeschränkungen zeit-
�eise ein geschränkt oder unterbrochen �ar, so-
fern die genannte Bodennutzung innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren nach Auslaufen der Be�irt-
schaftungsbeschränkungen �ieder aufgenommen 
�ird, es sei denn in dem �rogramm oder in den 
der vertrag lichen Vereinbarung zugrunde liegen-
den recht lichen Regelungen ist ein längerer Zeit-
raum festgesetzt;

2. die Bestockung von Flächen innerhalb von Re-
benaufbau�länen ��arzellenmäßige Abgrenzung) 
mit Reben;

3. die �m�andlung von Dauergrünland auf Flächen 
von bis zu 20 Ar innerhalb des Zeitraumes bis 
zum 31. Dezember 2015.

1. auf Flächen von mehr als 20 Ar,

2. auf kleineren Flächen auch dann, �enn die ober-
irdischen �flanzenteile nicht je�eils s�ätestens 
bis zum 31. Dezember des z�anzigsten auf die 
An�flanzung oder den letzten Erntezeit�unkt fol-
genden Jahres geerntet �erden.

 �3) Die Genehmigung für die Anlage der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Kulturen auf Dauergrün-
land darf bis zum 31. Dezember 2015 nur erteilt �er-
den, �enn

1. der Verlust des Dauergrünlands durch die �m-
�andlung einer bisher nicht als Grünland genutz-
ten land�irtschaftlich genutzten Fläche in Dauer-
grünland im naturräumlichen Zusammenhang 
dauerhaft ausgeglichen �ird, 

2. über�iegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit dies erfordern oder

3. das Verbot im Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung führen �ürde.

 Die nach den Absätzen 1 und 2 genehmigungsfreien 
Anlagen sind der unteren Land�irtschaftsbehörde 
drei Monate vor der �flanzung unter Angabe der Ge-
markung, der Flurstücksnummern und, so�eit für die 
Identifizierung der Fläche erforderlich, Vorlage einer 
Schlagskizze schriftlich anzuzeigen. Ab�eichend 
hiervon ist für derartige Anlagen auf Dauergrünland 
bis zum 31. Dezember 2015 eine Ausnahme nach 
§ 27 a Absatz 2 erforderlich, es sei denn es handelt 
sich um einen Fall des § 27 a Absatz 3 Nummer 3.

 �4) Anlagen nach Absatz 1 müssen s�ätestens nach 
Erreichen der maximal zulässigen Höhe vollständig 
beseitigt oder neu angelegt �erden. Erfolgt keine 
Neuanlage, ist der vorhandene Bestand unverzüg-
lich, jedoch s�ätestens innerhalb der folgenden drei 
Mo nate, zu beseitigen und der vorherige Zustand der 
Fläche �iederherzustellen. Bei einer Neuanlage sind 
überständige Bäume zu beseitigen. Anlagen nach 
Absatz 2 müssen s�ätestens bis zum 31. Dezember 
des z�anzigsten auf die An�flanzung oder den letz-
ten Erntezeit�unkt folgenden Jahres geerntet, voll-
ständig unter Wiederherstellung des vorherigen Zu-
stands der Fläche beseitigt oder neu angelegt �erden. 
Wurden Anlagen nach den Absätzen 1 und 2 auf 
Dauergrünland angelegt, hat nach deren Beseitigung 
�ieder eine Dauergrünlandnutzung zu erfolgen. Die 
Ver�flichtungen nach den Sätzen 1 bis 5 gelten ge-
genüber jedem s�äteren Nutzungsberechtigten der 
�flanzung, auch �enn sie nicht �rivatrechtlich ver-
einbart �orden sind.

 �5) Weitergehende naturschutz- und bodenschutz-
rechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.«

 7. In § 25 b Absatz 3 Satz 2 �ird die Angabe »§ 25 a 
Abs. 2 und 4« durch die Angabe »§ 25 a Absatz 1 und 
4« er setzt.
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11. § 29 a �ird �ie folgt geändert:

a) Absatz 1 �ird �ie folgt gefasst:

 »�1) Die untere Land�irtschaftsbehörde trifft Ent-
scheidungen nach § 25 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, § 25 a Absatz 1 
und 2 und § 27 Absatz 3 im Einvernehmen mit der 
Gemeinde.«

b) Absatz 3 �ird �ie folgt gefasst:

 »�3) Die untere Land�irtschaftsbehörde infor-
miert über Anzeigen nach § 25 a Absatz 3 Satz 2 
um gehend die belegene Gemeinde, die dieser in-
nerhalb von z�ei Monaten mitteilt, ob ihre kom-
munalen Rechte verletzt sind.«

12. Nach § 31 �ird folgender § 32 eingefügt:

»§ 32

Übergangsregelungen

 �1) Weihnachtsbaumkulturen, Kulturen zur Ge�in-
nung von Schmuck- und Zierreisig so�ie Kurzum-
triebs�lantagen nach § 25 a Absatz 1 und 2, die nach 
der Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nur 
anzeige�flichtig �aren, dürfen, sofern die sonstigen 
Voraussetzungen für eine Anlage erfüllt sind, noch 
bis 31. Dezember 2012 angelegt �erden, �enn die 
Anzeige vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist 
und die Anlage nicht auf Dauergrünland erfolgt. Soll 
die An lage auf Dauergrünland erfolgen, ist eine Aus-
nahme nach § 27 a Absatz 2 erforderlich, es sei denn 
es handelt sich um einen Fall des § 27 a Absatz 3 
Nummer 3.

 �2) Für �rivatrechtliche Vereinbarungen, die vor In-
krafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen �urden, 
gilt § 27 a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ents�rechend.«

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

 Die Wiederaufnahme nach Satz 1 Nummer 1 und die 
�m�andlung nach Satz 1 Nummer 3 sind der un-
teren Land�irtschaftsbehörde drei Monate vor Be-
ginn unter Angabe der Gemarkung, der Flurstücks-
nummern und, so�eit für die Identifizierung der 
Fläche erforderlich, unter Vorlage einer Schlagskizze 
schriftlich anzuzeigen; mit der Anzeige nach Satz 1 
Nummer 1 sind Nach�eise über die frühere Boden-
nutzung vorzulegen.

 �4) Für die Neuanlage oder �esentliche Änderung 
einer Anlage zur Ent�ässerung von Dauergrünland 
ist eine Genehmigung der unteren Land�irtschafts-
behörde erforderlich, die schriftlich zu beantragen 
ist. Die Genehmigung ist zu erteilen, �enn der Ent-
�ässerung Belange des Klimaschutzes, Bodenschut-
zes, Naturschutzes oder Ge�ässer- und Hoch�asser-
schutzes nicht entgegenstehen. 

 �5) Weitergehende naturschutz-, bodenschutz- und 
�asserrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.«

 9. § 28 Absatz 1 �ird �ie folgt geändert:

a) In Nummer 1 �erden die Buchstaben a und b �ie 
folgt gefasst:

 »a)  ohne Genehmigung ein Grundstück nach 
§ 25 Absatz 1 ganz oder teil�eise aufforstet 
oder eine Kultur nach § 25 a Absatz 1 oder 2 
anlegt,

 »b)  eine mit der Genehmigung nach § 25 Absatz 
1 oder § 25 a Absatz 1 oder 2 verbundene 
Auflage nicht befolgt, sofern in der Auflage 
ausdrücklich auf diese Bußgeldvorschriften 
ver�iesen �ird,«.

b) Nach Nummer 3 �ird folgende Nummer 3 a ein-
gefügt:

 »3 a.  entgegen § 27 a Absatz 1 Satz 1 Dauergrün-
land in Ackerland oder eine sonstige land-
�irtschaftliche Nutzung um�andelt, entge-
gen § 27 a Absatz 1 Satz 2 Dauergrünland 
nicht �iederherstellt oder entgegen § 27 a 
Absatz 5 eine Anlage zur Ent�ässerung von 
Dauergrünland ohne vorherige Genehmi-
gung neu anlegt oder �esentlich ändert,«.

10. § 29 �ird �ie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 4 �erden die Wörter »Dün-
gemittel- und Saatgutrechts« durch die Wörter 
»Dünge- und Saatgutrechts« ersetzt.

b) Absatz 8 �ird �ie folgt gefasst:

 »�8) Die zuständigen Land�irtschaftsbehörden 
treffen zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Anord-
nungen, die im Einzelfall zur Ab�ehr einer Ge-
fahr oder Beseitigung einer Störung nach �flicht-
gemäßem Ermessen erforderlich sind. Außerdem 
nehmen sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
�endigen Über�rüfungen und Kontrollen vor.«

49836_GBl_21_2011.indd   553 14.12.11   11:07



554 GBl. vom 16. Dezember 2011 Nr. 21

das Land Hessen,
vertreten durch den Minister�räsidenten,

dieser vertreten durch den Minister der Justiz, 
für Integration und Euro�a,

und

das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch die Minister�räsidentin,
diese vertreten durch den Justizminister,

schließen folgenden Staatsvertrag:

Präambel

I.

Die Führungsaufsicht dient der �nterstützung entlasse-
ner Straftäter mit einer ungünstigen Sozial�rognose bei 
der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und gleich-
zeitig ihrer Über�achung zur Verhinderung von neuen 
Straf taten. Die in § 68 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des 
Strafgesetzbuchs geschaffene Möglichkeit, unter Füh-
rungs  aufsicht stehende verurteilte �ersonen einer elekt-
ronischen Aufenthaltsüber�achung zu unter�erfen, ist 
ein Instrument, mit dem der Schutz der Bevölkerung vor 
rückfallgefährdeten Straftätern in Ergänzung zu anderen 
Maßnahmen verbessert �erden soll. Zugleich kann sie 
der Resozialisierung von Straffälligen dienen. Das Sys-
tem der elektronischen Aufenthaltsüber�achung ist 
keine Straf taten ausschließende Fesselung und ermög-
licht nach der gesetzlichen Regelung auch keine anlass-
unabhängige �ermanente Echtzeitbeobachtung der Ver-
ur teilten. Daher ist sie kein Ersatz für eine geschlossene 
�nterbringung. 

Für die Durchführung der elektronischen Aufenthalts-
über�achung ist eine Über�achungsstelle erforderlich, 
die eingehende Ereignismeldungen �beis�iels�eise über 
Weisungsverstöße oder Funktionsbeeinträchtigungen des 
Über�achungssystems) entgegennimmt und im Hinblick 
auf möglicher�eise not�endige Maßnahmen der Gefah-
renab�ehr oder der Führungsaufsicht be�ertet. Abhän-
gig vom Ergebnis dieser Be�ertung �ird sie die je�eils 
zuständigen �olizeilichen und justiziellen Stellen der 
Länder unterrichten oder eine Über�rüfung der Funktion 
oder einen Austausch der Geräte bei der verurteilten �er-
son veranlassen. Für diese Aufgaben soll eine gemein-
same elektronische Über�achungsstelle der Länder ein-
gerichtet �erden.

Bei der elektronischen Aufenthaltsüber�achung handelt 
es sich um eine Maßnahme der Führungsaufsicht, für die 
die Zuständigkeit bei den Ländern liegt.

II.

Darüber hinaus kann die elektronische Aufenthaltsüber-
�achung – gegebenenfalls mit Ein�illigung der über-
�achten �erson – bei Außervollzugsetzung eines Haft-
befehls, im Rahmen einer Be�ährungs�eisung, bei 

Gesetz zu dem Staatsvertrag  
über die Einrichtung einer Gemeinsamen 

elektronischen Überwachungsstelle  
der Länder

Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag hat am 7. Dezember 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

�1) Dem am 19. Mai 2011 und 29. August 2011 unter-
zeichneten Staatsvertrag z�ischen dem Land Baden-
Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Hessen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Einrich-
tung einer Gemeinsamen elektronischen Über�achungs-
stelle der Länder �ird zugestimmt.

�2) Der Staatsvertrag �ird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

�1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

�2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Ar-
tikel 10 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu ge-
ben.

Das vorstehende Gesetz �ird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 13. Dezember 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Untersteller

 Warminski-Leitheusser Bonde

 Stickelberger Bauer

 Hermann Altpeter

 Öney Dr. Splett

  Erler

Staatsvertrag

über die Einrichtung einer Gemeinsamen  
elektronischen Überwachungsstelle der Länder

Das Land Baden-Württemberg,
vertreten durch den Minister�räsidenten,
dieser vertreten durch den Justizminister,

der Freistaat Bayern,
vertreten durch den Minister�räsidenten,

dieser vertreten durch die Staatsministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz,
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2. die Ermittlung der �rsache einer solchen Meldung. 
Hierzu kann die GÜL mit der verurteilten �erson Kon-
takt aufnehmen, sie befragen, sie auf einen Verstoß 
hin �eisen und ihr mitteilen, �ie sie dessen Be en-
digung be�irken kann;

3. die �nterrichtung der Führungsaufsichtsstelle und des 
Be�ährungshelfers über einen möglichen Verstoß ge-
gen eine Weisung der in Nummer 1 genannten Art. Die 
Befugnis, Strafantrag �egen Verstoßes gegen Weisun-
gen in der Führungsaufsicht zu stellen �§ 145 a Satz 2 
des Strafgesetzbuchs), steht der GÜL nicht zu;

4. die �nterrichtung der �olizei über einen möglichen 
Weisungsverstoß oder eine Beeinträchtigung der Da-
tenerhebung, so�eit eine erhebliche gegen�ärtige Ge-
fahr für das Leben, die kör�erliche �nversehrtheit, die 
�ersönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestim-
mung Dritter �§ 463 a Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 der 
Straf�rozessordnung) zu besorgen ist;

5. die Weitergabe von Daten über den Aufenthaltsort der 
verurteilten �erson an die �olizei zur Ab�ehr einer er-
heblichen gegen�ärtigen Gefahr für das Leben, die 
kör�erliche �nversehrtheit, die �ersönliche Freiheit 
oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter �§ 463 a 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 der Straf�rozessordnung);

6. die Weitergabe von Daten über den Aufenthaltsort der 
verurteilten �erson an Strafverfolgungsbehörden zur 
Verfolgung einer Straftat der in § 66 Absatz 3 Satz 1 
des Strafgesetzbuches genannten Art �§ 463 a Absatz 4 
Satz 2 Nummer 5 der Straf�rozessordnung);

7. die Initiierung einer Über�rüfung der bei der verurteil-
ten �erson vor Ort vorhandenen technischen Geräte 
auf ihre Funktionsfähigkeit oder Mani�ulationen und 
der zu Behebung einer Funktionsbeeinträchtigung er-
forderlichen Maßnahmen, insbesondere des Austau-
sches eines Geräts oder Geräteteils;

8. die Beant�ortung von Anfragen der verurteilten �er-
son zum �mgang mit den bei ihr vor Ort vorhandenen 
technischen Geräten.

�2) Die GÜL handelt bei der Wahrnehmung der ihr nach 
Absatz 1 übertragenen Aufgaben im Auftrag der Auf-
sichtsstelle, der die Führungsaufsicht über die verurteilte 
�erson obliegt. Sie beachtet die Vorgaben und Weisun-
gen der Führungsaufsichtsstelle so�ie die An�eisungen 
der Strafvollstreckungskammer �§ 68 a Absatz 5 des 
Straf  gesetzbuchs).

Artikel 3

Datenschutzrechtliche Bestimmungen

�1) Die Führungsaufsichtsstelle übermittelt der GÜL �er-
sonenbezogene Daten über die verurteilte �erson, so�eit 
dies zur Erfüllung der in Artikel 2 genannten Aufgaben 
erforderlich ist. Die GÜL kann zu diesem Z�eck nach 
den für die Führungsaufsicht geltenden Regelungen auch 
bei anderen Stellen �ersonenbezogene Daten über die 
verurteilte �erson erheben. Die GÜL s�eichert diese Da-

Gnaden er�eisen, zur Vermeidung der Vollstreckung von 
kurzen Freiheitsstrafen oder von Ersatzfreiheitsstrafen, 
zur Über�achung vollzugsöffnender Maßnahmen oder 
im Rahmen der Führungsaufsicht in Fällen, die von 
§ 68 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs 
nicht umfasst sind, eingesetzt �erden. Es bleibt den ein-
zelnen Ländern überlassen, in�ie�eit sie von diesen 
Einsatz möglichkeiten Gebrauch machen. Für die Durch-
führung der elektronischen Aufenthaltsüber�achung zu 
diesen Z�ecken können die betroffenen Länder der Ge-
meinsamen elektronischen Über�achungsstelle der Län-
der zusätzlich Aufgaben übertragen.

III.

Die Gemeinsame elektronische Über�achungsstelle der 
Länder arbeitet eng mit der Hessischen Zentrale für Da-
tenverarbeitung �HZD) zusammen, die aufgrund einer 
Ver�altungsvereinbarung der Länder über den Betrieb 
und die Nutzung eines Systems der elektronischen Auf-
enthaltsüber�achung vom 19. Mai 2011/29. August 2011 
die Bereitstellung und den Betrieb eines techni schen 
Systems zur elektronischen Aufenthaltsüber �achung 
übernommen hat. So�eit Bestimmungen dieses Staats-
vertrags einer Konkretisierung bei der �msetzung be-
dürfen, �ird auf Regelungen in der Ver�altungsver-
einbarung der Länder – insbesondere zum eingerichteten 
Lenkungsausschuss und vorgesehenen Abstimmungsver-
fahren – zurückgegriffen.

Artikel 1

Einrichtung der Gemeinsamen Stelle

�1) Die vertragsschließenden Länder bilden eine gemein-
same Stelle zur Wahrnehmung einzelner Aufgaben der 
elektronischen Aufenthaltsüber�achung.

�2) Die gemeinsame Stelle ist bei der »Gemeinsamen  
IT-Stelle der Hessischen Justiz �GIT)« mit Sitz in Bad 
Vilbel angesiedelt. Die gemeinsame Stelle führt die Be-
zeichnung »Gemeinsame elektronische Über�a chungs-
stelle der Länder �GÜL)«.

Artikel 2

Aufgaben und Befugnisse im Falle einer Weisung  
der Führungsaufsicht

�1) Die Länder übertragen der GÜL die folgenden Auf-
gaben im Zusammenhang mit der elektronischen Über-
�achung des Aufenthaltsorts von verurteilten �ersonen, 
die der Führungsaufsicht unterstehen und denen eine 
Weisung nach § 68 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des 
Strafgesetzbuchs auferlegt �urde:

1. die Entgegennahme und Be�ertung eingehender Sys-
temmeldungen über einen möglichen Verstoß gegen 
eine Weisung nach § 68 b Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 
2 oder 12 des Strafgesetzbuchs oder über eine Beein-
trächtigung der Datenerhebung;
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teren Über�achungsbediensteten in der erforderlichen 
Zahl besetzt. Sie sollen Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Führungsaufsicht, der Be�ährungshilfe, 
des Strafvollzugs oder der �olizeilichen Aufgaben besit-
zen.

�2) Die Leiterin oder der Leiter der GÜL und die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter �erden vom Land Hes-
sen nach Anhörung des durch die Ver�altungsver ein-
barung vom 19. Mai 2011/29. August 2011 einge setzten 
Lenkungskreises ernannt.

Artikel 6

Ausstattung

Das Land Hessen stellt die Räumlichkeiten und die Sach-
ausstattung zur Verfügung, die für den Betrieb der GÜL 
erforderlich sind. Hierzu zählt auch unterstützendes �er-
sonal.

Artikel 7

Finanzierung

�1) Das Land Hessen verauslagt die �ersonal- und Sach-
kosten für die GÜL. Diese �erden sodann nach dem re-
lativen Verhältnis der Bevölkerungsanteile der vertrags-
schließenden Länder in der je�eils aktuellen Fassung 
�relativer Königsteiner Schlüssel) aufgeteilt. Die Anteils-
beträge �erden im Laufe eines jeden Rechnungsjahres in 
z�ei Teilbeträgen zum Juli und November nach den An-
sätzen des Finanz�lans der GÜL fällig.

�2) Zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass die 
GÜL zu den in Artikel 4 genannten Einsatzz�ecken tätig 
�ird, �erden unter den Ländern, die die Aufenthalts-
über�achung für diese Z�ecke in Ans�ruch nehmen, 
nach dem relativen Verhältnis der Bevölkerungsanteile 
in der je�eils aktuellen Fassung �relativer Königsteiner 
Schlüssel) verteilt.

Artikel 8

Geltungsdauer, Kündigung

�1) Der Vertrag �ird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Er kann von jedem Land durch schriftliche Erklärung ge-
genüber den übrigen Ländern zum Ende eines Kalender-
jahres zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres ge-
kündigt �erden.

�2) Durch das Ausscheiden eines Landes �ird die Wirk-
samkeit des Vertrags z�ischen den übrigen Ländern 
nicht berührt. Dies gilt nicht im Fall einer Kündigung 
durch das Land Hessen.

Artikel 9

Beitritt weiterer Länder

�1) Andere Länder können diesem Vertrag beitreten. Der 
Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung des Beitritts 
gegenüber dem Hessischen Ministerium der Justiz, für 

ten und nutzt sie zur Erfüllung der in Artikel 2 ge nann ten 
Aufgaben.

�2) Die GÜL erhebt und s�eichert automatisiert Daten 
über den Aufenthalt der verurteilten �erson so�ie über 
et�aige Beeinträchtigungen der Datenerhebung nach 
Maßgabe des § 463 a Absatz 4 der Straf�rozessordnung. 
Sie übermittelt diese Daten nach Maßgabe der genannten 
Bestimmung an andere öffentliche Stellen.

�3) Die GÜL stellt sicher, dass die bei ihr ges�eicherten 
Daten gegen den Zugriff unbefugter Dritter geschützt 
sind. Sie stellt ferner sicher, dass Dritte, derer sie sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedient, nur die Daten zur 
Kenn tnis erhalten, die zur Erledigung der Aufgaben er-
forderlich sind, die Daten nicht unbefugt �eitergeben 
und die Aufgaben in diskriminierungsfreier Weise erfül-
len.

�4) Die GÜL bedient sich bei der Erhebung und Verarbei-
tung der Daten der Hessischen Zentrale für Datenverar-
beitung �HZD) nach Maßgabe der Ver�altungsvereinba-
rung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems 
der elektronischen Aufenthaltsüber�achung �EAÜ) vom 
19. Mai 2011/29. August 2011. �ersonenbezogene Daten 
im Sinne von Absatz 1 �erden der HZD nur übermittelt, 
so�eit dies für die der HZD übertragenen Aufgaben aus-
nahms�eise erforderlich ist oder die verurteilte �erson 
zur Klärung technischer Fragen ein�illigt.

�5) Im Übrigen findet auf die Tätigkeit der GÜL das Hes-
sische Datenschutzgesetz in der je�eils geltenden Fas-
sung An�endung. Die GÜL unterliegt der Aufsicht durch 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe 
des Hessischen Datenschutzgesetzes.

Artikel 4

Weitere Einsatzzwecke

Jedes Land kann der GÜL durch gesonderte Vereinba-
rung mit dem Land Hessen Aufgaben der elektro nischen 
Über�achung des Aufenthaltsorts von �ersonen auch zu 
anderen Z�ecken übertragen, insbesondere

1. bei Außervollzugsetzung eines Haftbefehls,

2. im Rahmen einer Be�ährungs�eisung,

3. bei Gnadener�eisen,

4. zur Vermeidung der Vollstreckung von kurzen Frei-
heitsstrafen oder von Ersatzfreiheitsstrafen,

5. zur Über�achung vollzugsöffnender Maßnahmen oder

6. im Rahmen der Führungsaufsicht in Fällen, die von 
§ 68 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetz-
buchs nicht umfasst sind.

Artikel 5

Besetzung der GÜL

�1) Die GÜL �ird mit einer Leiterin oder einem Leiter, 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter und �ei-
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Verordnung 
des Finanz und Wirtschaftsministeriums 

zur Aufhebung der Kurtaxordnung  
für das Staatsbad Wildbad

Vom 10. November 2011

§ 1

Die Kurtaxordnung für das Staatsbad Wildbad vom  
30. Oktober 2006 �GBl. S. 367) �ird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

stuttgart, den 10. November 2011 In Vertretung

 Rust

Verordnung des Justizministeriums  
zur Änderung der  

Zuständigkeitsverordnung Justiz

Vom 6. Dezember 2011

Auf Grund von § 116 Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 �BGBl. I 
S. 1079), geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
19. A�ril 2006 �BGBl. I S. 866, 868), in Verbindung mit 
§§ 1 und 2 Nummer 11 der Subdelegationsverordnung 
Justiz vom 7. Se�tember 1998 �GBl. S. 561), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 5. November 2002 �GBl. 
S. 442), �ird verordnet:

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung Justiz vom 20. November 
1998 �GBl. S. 680), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 21. Juli 2011 �GBl. S. 427), �ird �ie folgt geändert:

§ 16 �ird folgender Satz angefügt:

»Satz 2 gilt nicht für das Verfahren bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren nach dem Siebzehnten Titel des Gerichtsverfassungs-
gesetzes.«

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 6. Dezember 2011 Stickelberger

Integration und Euro�a und, so�eit die Zustimmung der 
gesetzgebenden Kör�erschaft des beitretenden Landes 
erforderlich ist, mit deren Zustimmung. Über den Ein-
gang der Beitrittserklärung unterrichtet das Hessische 
Ministerium der Justiz, für Integration und Euro�a die 
übrigen vertragsschließenden Länder.

�2) Die Regelungen dieses Vertrags treten für das beitre-
tende Land am Tage nach dem Eingang der Beitrittser-
klärung beim Hessischen Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Euro�a in Kraft. So�eit die Zustimmung 
der gesetzgebenden Kör�erschaft des beitretenden Lan-
des erforderlich ist, treten die Regelungen für das bei-
tretende Land am Tag nach dem Eingang der Anzeige 
dieser Zu stimmung beim Hessischen Ministerium der 
Justiz, für Integration und Euro�a in Kraft.

�3) Vom Zeit�unkt der Wirksamkeit des Beitritts an �ird 
das beitretende Land mit Rück�irkung zum Beginn des 
laufenden Kalenderjahres an den laufenden �ersonal- 
und Sachkosten beteiligt. Erfolgt der Beitritt innerhalb 
von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrags, hat 
das Land den Anteil an den bisher angefallenen Kosten 
der Einrichtung und eines Ausbaus der GÜL zu tragen, 
der ihm bei einer Verteilung der Kosten auf die zum Zeit-
�unkt des Beitritts beteiligten Länder zukommt. Der 
Kostenanteil �ird bei den dem Beitritt folgenden Ab-
rechnungen der laufenden Kosten berücksichtigt.

Artikel 10

Inkrafttreten

Der Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am Ersten 
des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die 
Ratifikationsurkunden von den vertragsschließenden 
Län dern beim Hessischen Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Euro�a hinterlegt �orden sind. Das Hessi-
sche Ministerium der Justiz, für Integration und Euro�a 
teilt den übrigen beteiligten Ländern den Zeit�unkt der 
Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

Für das Land Baden-Württemberg:
Der Justizminister
Rainer Stickelberger

Für den Freistaat Bayern:
Die Staatsministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz
Dr. Beate Merk

Für das Land Hessen:
Der Minister der Justiz, 
für Integration und Euro�a
Jörg-��e Hahn

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Der Justizminister
Thomas Kutschaty
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Dienstzeiten, ausgenommen bei Vorliegen 
einer le bensgefährlichen Erkrankung 60

3.3 Begründung der Lebens�artnerschaft bei 
einem anderen als dem für die Anmeldung 
der Lebens�artnerschaft zuständigen Stan-
desamt 30«.

b) Die Nummer 4 �ird �ie folgt gefasst:

»4 Beurkundungen, Beglaubigungen, Be-
scheinigungen

4.1 Aufnahme einer Niederschrift über eine 
Versicherung an Eides statt 20

4.2 Beurkundung einer im Ausland erfolgten 
Geburt �§ 36 �StG) 100

4.3 Beurkundung einer im Ausland oder von 
einer ermächtigten �erson im Inland ge-
schlossenen Ehe z�ischen Ausländern 
�§ 34 �StG) 60

4.4 Beurkundung einer im Ausland begründe-
ten Lebens�artner schaft �§ 35 �StG) 60

4.5 Beurkundung eines im Ausland erfolgten 
Sterbefalles �§ 36 �StG) 40

4.6 Beurkundung oder Beglaubigung einer 
Erklärung, Ein�illigung oder Zustim-
mung zur Namensführung aufgrund 
familienrecht licher Vorschriften 20

4.7 Erteilung einer Bescheinigung über eine 
Namensänderung, �enn diese nicht im 
Zusammenhang mit der Entgegennahme 
einer namensrechtlichen Erklärung ausge-
stellt �ird«. 10

c) Die bisherigen Nummern 4 bis 5.9 �erden die 
Nummern 5 bis 6.9.

3. Die Anlage 2 �ird �ie folgt geändert:

a) Nummer 2 Buchstabe a �ird �ie folgt gefasst:

 »a)  der in der Ehe oder einer Lebens�artnerschaft 
zu führende Name bei der Eheschließung 
 beziehungs�eise bei der Begründung der 
Lebens�artner schaft be stimmt �ird,«

b) In Nummer 3 �erden nach den Wörtern »einer 
Eheurkunde« die Wörter »oder Le bens �artner-
schafts urkunde« eingefügt.

c) In Nummer 5 �erden nach den Wörtern »Mit�ir-
kung an einer Eheschließung« die Wörter »oder an 
einer Begründung einer Lebens�artnerschaft« und 
nach den Wörtern »für die Anmeldung der Ehe-
schließung« die Wörter »oder Be grün dung einer 
Lebens �artnerschaft« eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

stuttgart, den 7. Dezember 2011 Gall

Verordnung  
des Innenministeriums zur Änderung  

der Verordnung zur Durch führung  
des Personenstandsgesetzes 

Vom 7. Dezember 2011

Es �ird verordnet auf Grund von 

1. § 74 Absatz 1 Nummer 1 des �ersonenstandsge setzes 
vom 19. Februar 2007 �BGBl. I S. 122) in Verbindung 
mit § 2 der Verordnung der Landesregierung zur Über-
tragung von Ermächtigungen nach dem �ersonen-
standsgesetz vom 11. März 2008 �GBl. S. 102),

2. § 7 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des �er-
sonenstandsge setzes vom 3. Dezember 2008 �GBl. 
S. 434):

Artikel 1

Die Verordnung des Innenministeriums zur Durchfüh-
rung des �ersonenstandsgeset zes vom 10. Dezember 
1974 �GBl. S. 547), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 28. Se�tember 2009 �GBl. S. 537), �ird �ie folgt 
geändert:

1. § 1 �ird �ie folgt geändert:

a) Absatz 6 �ird �ie folgt gefasst:

 »�6) Der Eheschließungsstandesbeamte ist auch 
 befugt, an der Begründung von eingetragenen 
 Lebens�artnerschaften mitzu�irken und die dabei 
möglichen Beurkundungen von Namenserklärun-
gen der Lebens�artner so�ie die Erstausstellung 
von Lebens�artnerschaftsur kunden und die Aus-
stellung von Bescheinigungen, die mit der Begrün-
dung der Lebens�artnerschaft in Zusammenhang 
stehen, vorzunehmen.«

b) Es �ird folgender Absatz 7 angefügt:

 »�7) Der Eheschließungsstandesbeamte darf im 
Falle der lebensgefährlichen Erkrankung �§ 13 
 Absatz 3 des �ersonenstandsgesetzes) keine Ehe-
schließung vornehmen und an keiner Begründung 
einer Lebens�artnerschaft mit�irken.«

2. Die Anlage 1 �ird �ie folgt geändert:

a) Die Nummer 3 �ird �ie folgt gefasst:

»3 Begründung einer Lebenspartnerschaft

3.1 �rüfung der Voraussetzungen für die Be-
gründung einer Le bens�artner schaft

 a)  bei der Anmeldung der Lebens�artner-
schaft 40

 b)  �enn ausländisches Recht zu beachten 
ist, unabhängig von der Staatsangehö-
rigkeit 80

3.2 Mit�irkung an der Begründung einer 
 Lebens�artnerschaft au ßerhalb üblicher 
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§ 3

Mitwirkung der Kindertageseinrichtungen und Schulen

�1) Die Kindertageseinrichtungen und Schulen übermit-
teln den sorgeberechtigten �ersonen der Kinder und Ju-
gendlichen, die ihre Einrichtungen besuchen, die ihnen 
von den in § 1 genannten Stellen zur Verfügung gestell-
ten Vordrucke. Sie �irken auf eine rechtzeitige Rück-
gabe hin und leiten die Vordrucke so�eit vorgesehen zu 
den festgesetzten Terminen an die in § 1 genannten Stel-
len zurück.

�2) Die Kindertageseinrichtungen und Schulen geben die 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Jugendzahn-
�flege not�endigen Auskünfte und Informationen; sie 
stellen die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Sozialminis-
teriums zur Durchführung der Jugendzahn�flege vom 
15. Dezember 1995 �GBl. 1996 S. 61) außer Kraft.

stuttgart, den 8. Dezember 2011 Altpeter

Verordnung des Sozialministeriums  
zur Durchführung schulärztlicher 

Untersuchungen sowie 
zielgruppenspezifischer Untersuchungen 

und Maßnahmen in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen 

(Schuluntersuchungsverordnung)

Vom 8. Dezember 2011

Auf Grund von § 8 Absatz 5 des Gesundheitsdienstgeset-
zes �ÖGDG) vom 12. Dezember 1994 �GBl. S. 663), 
 zuletzt geändert durch Artikel 42 a des Gesetzes vom  
9. November 2010 �GBl. S. 793, 972), �ird im Einver-
nehmen mit dem Kultusministerium verordnet:

§ 1

Örtliche Zuständigkeit

Für die Durchführung der Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 
ÖGDG ist die untere Gesundheitsbehörde �Gesundheits-
amt) zuständig, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich 
das Kind �ohnt. Wird eine Kindertageseinrichtung oder 
Schule besucht, die sich außerhalb der �ohnortbezoge-
nen Zuständigkeit des Gesundheitsamtes befindet, ist für 

Verordnung des Sozialministeriums  
zur Durchführung der Jugendzahnpflege 

(Jugendzahnpflegeverordnung)

Vom 8. Dezember 2011

Auf Grund von § 8 Absatz 5 des Gesundheitsdienstgeset-
zes �ÖGDG) vom 12. Dezember 1994 �GBl. S. 663), 
 zuletzt geändert durch Artikel 42 a des Gesetzes vom  
9. November 2010 �GBl. S. 793, 972), �ird im Einver-
nehmen mit dem Kultusministerium verordnet:

§ 1

Sachliche und örtliche Zuständigkeit

Für die sachliche Zuständigkeit gilt § 8 Absatz 3 des 
 Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die 
örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz der 
 je�eiligen Kindertageseinrichtung oder Schule. 

§ 2

Zweck, Umfang, Durchführung und Häufigkeit  
der Jugendzahnpflege

�1) Die Jugendzahn�flege dient der Förderung der Zahn-
gesundheit so�ie der Vorbeugung und Erkennung von 
Zahnerkrankungen.

�2) Die Maßnahmen zur Jugendzahn�flege �erden bei 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt und erfolgen 
vorrangig in Gru��en �Gru��en�ro�hylaxe). Sie erstre-
cken sich insbesondere auf die �ntersuchung der Mund-
höhle, Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, 
Ernährungsinformation und Mundhygiene.

�3) Die Erziehungs- und Lehrkräfte so�ie die sorge-
berechtigten �ersonen der Kinder und Jugendlichen sol-
len in die Maßnahmen zur Jugendzahn�flege einbezo-
gen, informiert und beraten �erden.

�4) Das Nähere zur Durchführung der Jugendzahn�flege 
�ird durch Ver�altungsvorschrift des Sozialministe-
riums geregelt.

�5) In Einrichtungen, in denen �ntersuchungen ents�re-
chend der Ver�altungsvorschrift des Sozialministeriums 
nicht durchgeführt �erden können, kann den Kindern 
und Jugendlichen nach Ermessen des zuständigen Ge-
sundheitsamtes eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung 
bei einer niedergelassenen Zahnärztin oder einem nieder-
gelassenen Zahnarzt em�fohlen �erden �Ver�eisungs-
verfahren).

�6) Für Kinder und Jugendliche mit besonders hohem 
Kariesrisiko �erden �rogramme mit intensiverer Betreu-
ung durchgeführt.

�7) Die Leistungen sind unentgeltlich.
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2. In Schritt 2, der in den Monaten vor der Einschulung 
stattfindet, �erden alle Kinder untersucht, die keine 
Kindertageseinrichtung besuchen. Bei Kindern, die 
eine Kindertageseinrichtung besuchen, �erden zur 
Entscheidung über eine ärztliche �ntersuchung in 
Schritt 2 herangezogen:

a) die ärztliche Be�ertung der �ntersuchungsergeb-
nisse aus Schritt 1,

b) mit Ein�illigung einer sorgeberechtigten �erson 
die Ent�icklungsbeobachtung in ausge�ählten Di-
mensionen durch die Erzieherin oder den Erzieher 
und

c) mit Ein�illigung einer sorgeberechtigten �erson 
die Beurteilung der Schulfähigkeit des Kindes 
durch die für die Koo�eration zuständige Lehrkraft. 

�4) Im Vorfeld oder im Verlauf der Einschulungsuntersu-
chung genügt die �nterschrift einer einzelnen sorgebe-
rechtigten �erson auf den je�eiligen Vordrucken.

�5) An sonder�ädagogischen Einrichtungen der Früh-
förderung beziehungs�eise bei Kindern, die behindert 
oder von Behinderung bedroht sind, können die Einschu-
lungsuntersuchungen den je�eiligen Gegebenheiten an-
ge�asst �erden.

�6) Während des Schuljahres können �eitere schulärzt-
liche �ntersuchungen durchgeführt �erden.

�7) Die Einschulungsuntersuchung umfasst in der Regel 
die Feststellung von Vorbefunden aus vorgelegten Doku-
menten, den Fragebogen für sorgeberechtigte �ersonen 
und den Beobachtungsbogen für die Erzieherin oder den 
Erzieher so�ie die Befunderhebung aus der aktuellen 
�ntersuchung. �mfang und Durchführung �eiterer �n-
tersuchungen zur Abklärung gesundheitlicher Einschrän-
kungen und Ent�icklungsverzögerungen, die die Teil-
nahme am �nterricht betreffen, richten sich nach den 
�mständen des Einzelfalles. Die erhobenen Befunde und 
eine zusammenfassende ärztliche Beurteilung des ge-
samten �ntersuchungsergebnisses sind zu dokumentie-
ren und bei Aus�irkungen auf den Schulbesuch in Schritt 
2 mit Zustimmung einer sorgeberechtigten �erson der 
Koo�erationslehrkraft beziehungs�eise der Schulleitung 
mitzuteilen.

�8) Mit Zustimmung einer sorgeberechtigten �erson �ird 
der Befundbogen der Leitung der Kindertageseinrich-
tung in einem verschlossenen �mschlag übermittelt. 
Wenn die Kindertageseinrichtung nicht selbst fördernde 
Stelle ist, kann der Befund mit Ein�illigung einer sorge-
berechtigten �erson an die namentlich zu nennende för-
dernde Stelle �Schule, Grundschulförderklasse oder 
sonstige Förderstelle) durch die Kindertageseinrichtung 
verschlossen übermittelt �erden, um in die �eitere �la-
nung �ädagogischer Fördermaßnahmen einzugehen. Der 
Befundbogen für sorgeberechtigte �ersonen und zur 
Weitergabe, der zur Weitergabe an die behandelnde 
Haus- oder Kinderärztin beziehungs�eise den Haus- 
oder Kinderarzt vorgesehen ist, �ird einer sorgeberech-

die Einschulungsuntersuchung so�ie zielgru��ens�e-
zifische �ntersuchungen und Maßnahmen in Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen das Gesundheitsamt 
 zuständig, in dessen örtlicher Zuständigkeit sich die Kin-
dertageseinrichtung oder Schule befindet. Nach Ab-
schluss von Schritt 2 der Einschulungsuntersuchung 
�erden die �nterlagen dem �ohnortbezogen zuständi-
gen Gesundheitsamt überlassen.

§ 2

Zweck, Umfang, Häufigkeit und Durchführung  
der schulärztlichen Untersuchungen

�1) Schulärztliche �ntersuchungen dienen

1. der �ntersuchung, Feststellung und Beurteilung von 
gesundheitlichen Einschränkungen und Ent�icklungs-
verzögerungen, die die Schulfähigkeit oder die Teil-
nahme am �nterricht gefährden können so�ie

2. der �räventiven gesundheitlichen Beratung von Kin-
dern und Jugendlichen.

�2) Die Einschulungsuntersuchung ist �flicht für alle zur 
Schule angemeldeten Kinder. Dasselbe gilt nach Beginn 
des Schuljahres für die Kinder, die bis zum 30. Se�tem-
ber des laufenden Schuljahres das vierte Lebensjahr voll-
endet haben; für diese Kinder führt das Gesundheitsamt 
in begründeten Fällen außerdem eine ver�flichtende 
S�rachstandsdiagnostik nach den einvernehmlich vom 
Kultusministerium und dem Sozialministerium festge-
legten Kriterien durch. Die �ntersuchung erfolgt einzeln 
bei jedem Kind.

�3) Die Einschulungsuntersuchung �ird in z�ei Schrit-
ten durchgeführt:

1. Schritt 1 erfolgt 24 bis 15 Monate vor der termin-
gerechten Einschulung. Er umfasst die Anamnese-
erhebung durch einen frei�illig auszufüllenden Frage-
bogen für sorgeberechtigte �ersonen so�ie mit 
Einverständnis einer sorgeberechtigten �erson den 
Beobachtungsbogen für die Erzieherin oder den Erzie-
her zur Ent�icklungsdokumentation des Kindes. Zur 
Anamnese zählen ferner die Eintragungen im �ntersu-
chungsheft für Kinder �Früherkennungsheft) so�ie die 
Im�fdokumentation nach dem Im�faus�eis �Im�f-
buch). Die Vorlage dieser Dokumente ist �flicht. Der 
�ntersuchungsumfang für Schritt 1 besteht bei allen 
Kindern aus einer Basisuntersuchung, die in der Regel 
durch die medizinische Assistentin oder den medizini-
schen Assistenten unter ärztlicher Verant�ortung ent-
s�rechend den Arbeitsrichtlinien in der je�eils gülti-
gen Fassung durchgeführt �ird. Im Fall von auffälligen 
Befunden nach den Arbeitsrichtlinien für die Einschu-
lungsuntersuchung und deren Dokumentation erfolgt 
nach ärztlichem Ermessen gegebenenfalls eine ergän-
zende ärztliche �ntersuchung, eine S�rachstands-
diagnostik und eine Beratung durch die Ärztin oder 
den Arzt des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes.
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der Kinder, die bis zum 30. Se�tember des laufenden 
Schuljahres das vierte Lebensjahr vollendet haben und 
Familien- und Vornamen der sorgeberechtigten �ersonen 
dieser Kinder mit. Diese Daten �erden durch das Ge-
sundheitsamt mit den namentlichen Meldungen der 
 Meldebehörde verglichen, um Kinder, die keine Kinder-
tageseinrichtung besuchen, zu erfassen und ebenfalls zur 
�ntersuchung einzuladen. Für zielgru��ens�ezifische 
�ntersuchungen �erden Anzahl und �ersonalien der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler beziehungs�eise der 
betroffenen Kinder in Kindertageseinrichtungen mitge-
teilt. Bei den von zielgru��ens�ezifischen �ntersuchun-
gen betroffenen Lehrkräften, Erzieherinnen und Erzie-
hern und sorgeberechtigten �ersonen ist der Familien- und 
Vorname mitzuteilen. Die Kindertageseinrichtungen, die 
Schulen oder gegebenenfalls die Gemeinde stellen die 
erforderlichen Räumlichkeiten im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zur Verfügung.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Schuluntersuchungsverord-
nung vom 26. November 2008 �GBl. S. 422) außer Kraft.

stuttgart, den 8. Dezember 2011 Altpeter

Bekanntmachung 
des Regierungspräsidiums Freiburg 

über das Erlöschen der Zuständigkeit 
der Stadt St. Georgen  

als örtliche Straßenverkehrsbehörde

Vom 28. November 2011

Die Stadt St. Georgen hat gegenüber dem Regierungs�rä-
sidium Freiburg gemäß § 2 Absatz 4 des Gesetzes über 
Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung vom 
17. Dezember 1990 den Verzicht auf ihre Zuständigkeit 
als örtliche Straßenverkehrsbehörde zum 1. Juli 2011 er-
klärt. Der Erklärung liegt ein einstimmiger Gemeinde-
ratsbeschluss vom 9. Februar 2011 zugrunde.

Die Zuständigkeit der Stadt St. Georgen als örtliche 
 Straßenverkehrsbehörde ist daher erloschen. Die Aufga-
ben sind auf das Landratsamt Sch�arz�ald-Baar-Kreis 
übergegangen.

freiburg i. br., den 28. November 2001
 In Vertretung

 Ficht

tigten �erson ausgehändigt. Ein Ex em�lar verbleibt im 
Gesundheitsamt.

�9) Die Leistungen sind unentgeltlich.

�10) Einzelheiten zur Durchführung der Einschulungsun-
tersuchung �erden durch Ver�altungsvorschrift des So-
zialministeriums geregelt.

§ 3

Zweck, Umfang, Häufigkeit und Durchführung  
der zielgruppenspezifischen Untersuchungen  
und Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen  

und Schulen

�1) Zielgru��ens�ezifische �ntersuchungen, Angebote 
und Maßnahmen dienen der Beratung von Schülerinnen 
und Schülern, Lehrkräften und sorgeberechtigten �erso-
nen zu gesundheitlichen Fragen, die den Schulbesuch 
betreffen. Gleiches gilt für Kinder in Kindertageseinrich-
tungen so�ie für Erzieherinnen und Erzieher. Das So-
zial ministerium, das Landesgesundheitsamt und die Ge-
sundheitsämter können �ntersuchungen, Angebote und 
Maßnahmen ent�ickeln, die auf die besondere gesund-
heitliche Situation der Kinder abgestimmt sind.

�2) Die Gesundheitsämter beziehen die sorgeberechtig-
ten �ersonen so�ie die Erzieherinnen und Erzieher und 
die Lehrkräfte in die zielgru��ens�ezifischen �ntersu-
chungen, Angebote und Maßnahmen in Kindertagesein-
richtungen und Schulen ein. Die Teilnahme an den ziel-
gru��ens�ezifischen �ntersuchungen ist frei�illig. Vor 
Beginn einer �ntersuchung ist die Zustimmung einer 
sorgeberechtigten �erson einzuholen.

�3) § 2 Absatz 9 gilt ents�rechend.

§ 4

Zusammenwirken der Gesundheitsämter  
mit den Kindertageseinrichtungen und Schulen

�1) Einschulungsuntersuchungen so�ie zielgru��ens�e-
zifische �ntersuchungen und Maßnahmen �erden im 
Einvernehmen mit der je�eiligen Kindertageseinrich-
tung beziehungs�eise der Schule durchgeführt.

�2) Die Gesundheitsämter übermitteln den sorgeberech-
tigten �ersonen der zu untersuchenden Kinder die not-
�endigen Vordrucke. Sie �irken auf eine Rückgabe 
 anlässlich der Einschulungsuntersuchung oder der ziel-
gru��ens�ezifischen �ntersuchung oder Maßnahme hin.

�3) Die Kindertageseinrichtungen und Schulen geben 
den Gesundheitsämtern die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der �ntersuchung und Maßnahmen not-
�endigen Auskünfte und Informationen, die zu deren 
Z�eckerfüllung nach § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 not-
�endig sind. Insbesondere teilen sie Familien- und Vor-
namen, Geburtsdaten und Adressen �Straße, Hausnum-
mer, �ostleitzahl, Ort) der einzuschulenden Kinder so�ie 
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schule. Eine Em�fehlung für das Gymnasium beinhaltet 
auch eine Em�fehlung für die Realschule so�ie die  
Werkrealschule und die Hau�tschule.

�5) Der Schulleiter ist Vorsitzender der Klassenkonferenz 
bei der Entscheidung über die Grundschulem�fehlung 
nach Absatz 1. Er ist stimmberechtigt, bei Stimmen-
gleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag.

§ 2 

Beratungsverfahren

Auf  Wunsch der Erziehungsberechtigten kann im Zu-
sammenhang mit der Erteilung der Grundschulem�feh-
lung ein besonderes Beratungsverfahren erfolgen; das 
Kultusministerium legt dazu die Einzelheiten in einer 
Ver�altungsvorschrift fest.

§ 3 

Entscheidung der Erziehungsberechtigten

Die Erziehungsberechtigten entscheiden, �elche �eiter-
führende Schulart ihr Kind besucht. Sie müssen die 
Grundschulem�fehlung der aufnehmenden Schule nicht 
vorlegen.

Artikel 2

Änderung der Grundschulversetzungsordnung

Die Grundschulversetzungsordnung vom 30. Januar 
1984 �GBl. S. 145), zuletzt geändert durch Artikel 4 der 
Verordnung vom 5. Februar 2004 �GBl. S. 82), �ird �ie 
folgt geändert:

§ 5 �ird �ie folgt geändert:

1. Absatz 1 �ird �ie folgt gefasst:

 »Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 4 �ird 
auf Antrag der Erziehungsberechtigten einmal �äh-
rend des Besuchs dieser Klassen gestattet, eine Klasse 
frei�illig zu �iederholen. Die frei�illige Wiederho-
lung ist zulässig am Ende der Klasse 1, �ährend der 
Klasse 2, in den Klassen 3 und 4 in der Regel nur zum 
Ende eines Schulhalbjahres; über Ausnahmen ent-
scheidet der Schulleiter.«

2. Absatz 2 �ird aufgehoben.

3. Der bisherige Absatz 3 �ird Absatz 2.

Artikel 3

Änderung der Notenbildungsverordnung

Die Notenbildungsverordnung vom 5. Mai 1983 �GBl. 
S. 324), zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung 
vom 11. November 2009 �GBl. S. 693), �ird �ie folgt 
geändert:

Verordnung des Kultusministeriums  
zur Änderung  

schulrechtlicher Vorschriften

Vom 8. Dezember 2011

Auf Grund von § 35 Absatz 3 und § 89 Absatz 1, 2 Num-
mer 1 und 4 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 1. August 1983 �GBl. S. 397), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 17. Juni 
1997 �GBl. S. 278), �ird verordnet:

Artikel 1

Verordnung des Kultusministeriums über das 
 Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die 

 Gymnasien der Normalform �Aufnahmeverordnung)

§ 1

Grundschulempfehlung

�1) Am Ende des ersten Schulhalbjahres der Klasse 4, 
s�ätestens bis zum 1. März, erteilt die Grundschule auf 
der Grundlage eines Beschlusses der Klassenkonferenz 
eine Em�fehlung, �elche �eiterführende Schulart die 
Schülerin oder der Schüler aus �ädagogisch-fachlicher 
Sicht besuchen soll �Grundschulem�fehlung). 

�2) Der Grundschulem�fehlung liegt eine �ädagogische 
Gesamt�ürdigung zu Grunde, in die insbesondere die 
schulischen Leistungen, das Lern- und Arbeitsverhalten 
so�ie die bisherige Ent�icklung des Kindes einfließen. 
Sie basiert auf differenzierten kontinuierlichen Beobach-
tungen des Kindes durch die Lehrkräfte und einer regel-
mäßigen Beratung mit den Erziehungsberechtigten über 
die Lern- und Leistungsent�icklung des Kindes und  
orientiert sich �rognostisch an den Anforderungen der 
�eiterführenden Schularten. 

�3) Eine Em�fehlung für die Werkreal- und Hau�tschule, 
die Realschule oder das Gymnasium �ird ausges�ro-
chen, �enn die Voraussetzungen auf der Grundlage einer 
Gesamt�ürdigung nach Absatz 2 vorliegen. Die Leistun-
gen in den einzelnen Fächern und den Fächerverbünden 
müssen er�arten lassen, dass den Anforderungen der 
�eiterführenden Schulart ents�rochen �ird. Hinsichtlich 
der schulischen Leistungen kann als Orientierungshilfe 
dienen, dass den Anforderungen des Gymnasiums in der 
Regel ents�rochen �ird, �enn in der Halbjahresinforma-
tion der Klasse 4 in den Fächern Deutsch und Mathema-
tik im Durchschnitt mindestens gut-befriedigend �2,5) 
erreicht �urde; den Anforderungen der Realschule bei 
einem Durchschnitt in diesen Fächern von mindestens 
befriedigend �3,0).

�4) Eine Em�fehlung für die Realschule beinhaltet auch 
eine Em�fehlung für die Werkrealschule und die Hau�t-
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Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Aufnahmeverordnung vom 
10. Juni 1983 �GBl. S. 507), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 der Verordnung vom 11. November 2009 �GBl. 
S. 693, 706), außer Kraft.

stuttgart, den 8. Dezember 2011

Warminski-Leitheußer

In § 4 Absatz 3 �ird nach Satz 2 folgender Satz 3 ange-
fügt:  

»Die Halbjahresinformation in Klasse 4 der Grundschule 
�ird zusammen mit der Grundschulem�fehlung in der 
Regel bis s�ätestens 1. März ausgegeben.«
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